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„Hotelfernsehen“ – Öffentliche Wiedergabe?

Q
u

e
ll
e

: 
m

e
ta

v
is

io
n

.c
h

Q
u

e
ll
e

: 
im

m
o

n
e

t.
a

t

Q
u

e
ll
e

: 
so

fi
te

l.
co

m

Öffentliche Wiedergabe?

Quelle: halloweenies.de
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„Hotelfernsehen“

� OGH 4 Ob 309/86, Hotel-Video
� „Erweiterter Nutzerkreis“ bereits abgegolten?
� Nein? → Öffentliche Wiedergabe

� OGH 4 Ob 146/98v, Thermenhotel L
� Empfang in der Privatsphäre der Gäste
� Keine öffentliche Wiedergabe

� EuGH Rs C-306/05, Rafael Hoteles
� Empfang in der Privatsphäre der Gäste
� Öffentliche Wiedergabe

→ OGH 4 Ob 120/10s, Thermenhotel L II

„Ich will nicht mehr im Kreis fahren.“

Niki Lauda (1979)
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Das „öffentliche“ an einer öffentlichen Wiedergabe / 1

� Merkmale der „Öffentlichkeit“ lt EuGH

� Wiedergabeort als solcher ist unbedeutend

� „Sukzessive Öffentlichkeit“ genügt

� Publikum muss aufnahmebereit sein und darf 
nicht bloß zufällig erreicht werden (EuGH Rs
C-135/10, SCF/Marco Del Corso)

� Unbestimmte Zahl an

Leistungsempfängern

� Erwerbszwecke

Q
u

e
ll
e

: 
a

e
rz

te
ze

it
u

n
g

.d
e



Das „öffentliche“ an einer öffentlichen Wiedergabe / 2

� Weiteres Merkmal lt EuGH

� Signalweiterleitung (nicht „bloßes 

Bereitstellen“ von Wiedergabegeräten), 

EuGH Rs C-306/05, Rafael Hoteles

� Neu: „Aufstellen“

hoteleigener Tonträger

inkl Wiedergabegerät,

EuGH Rs C-162/10,

PPI Q
u

e
ll
e

: 
fe

ri
e

n
h

a
u

sf
ra

n
k
re

ic
h

.c
o

m

� EuGH Verb Rs C-403/08 und C-429/08, 
Football Association Premier League bzw
Karen Murphy

� Ist die Übertragung

von Fußballspielen

mit „illegaler“

Dekoderkarte

eine öffentliche

Wiedergabe?
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Fußball im Gastlokal = öffentliche Wiedergabe?

Unterschiedliche Strukturierung öffentl Wiedergaben

� Österreichisches Verständnis sehr weit

� InfoRL enger, setzt Distanz voraus (ErwGr 23)
� „ … Wiedergabe an eine Öffentlichkeit, die an 

dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung 
nimmt, nicht anwesend ist“

� EuGH
� Publikum muss „neu“ sein
� Gäste im Gastraum sind an dem Ort, an dem die 

Rundfunksendung ihren Ursprung nimmt, nicht 
anwesend
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Quelle: mirror.co.uk Quelle: techdigest.tv

In dubio pro communitate?

� Vollharmonisierung

� Minimalharmonisierung
� MS dürfen „weiter gehendes“ nationales Recht 

schaffen oder beibehalten

→ Keine Auslegungskompetenz des EuGH

� „Harmonisiertes“ Recht der öffentlichen 

Wiedergabe erfordert Öffentlichkeit, die am Ort 

der Wiedergabe nicht anwesend ist

� „Unionsfreundliches Richterrecht“ = freie 
Rechtsschöpfung

Conclusio

� EuGH ist „Motor der Integration“
� Evolution statt Revolution

� Dh: Keine Harmonisierungskompetenz, wenn 
keine Regelungsgrundlage
� Andernfalls Eingriff in die Souveränität der MS

� Autonome Regelungskompetenz der MS im 
souveränen Bereich
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